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5. mit anderen staatlichen Kontrollorganen, der Ar
beiterkontrolle, den Gewerkschaften und der 
Technischen Kontrollorganisation der Betriebe 
zusammenzuarbeiten.

§ 2
Die Organe der Staatlichen Bauaufsicht

(1) Die im § 1 festgelegten Grundsätze werden ver
wirklicht durch:

1. das Ministerium für Bauwesen;
2. die Bauämter der Räte der Bezirke, Kreise, kreis

angehörigen Städte und Stadtbezirke;
3. die Räte der Gemeinden, denen bauaufsichtliche 

Befugnisse übertragen sind;
4. die im § 3 genannten zentralen Staatsorgane, die 

eigenverantwortlich bauaufsichtliche Befugnisse 
ausüben.

(2) Die Leiter der im Abs. 1 genannten zentralen Or
gane des Staatsapparates bedienen sieh bei der Durch
setzung der bauaufsichtlichen Aufgaben ihrer Staat
lichen Bauaufsicht als wichtigstem Kontrollorgan. Für 
die einheitliche Organisation und Arbeitsweise ist die 
Staatliche Bauaufsicht im Ministerium für Bauwesen 
verantwortlich.

§ 3
Besondere Zuständigkeit

(1) Das Ministerium für Nationale Verteidigung, 
das Ministerium des Innern,
das Ministerium für Staatssicherheit, 
das Ministerium für Verkehrswesen, 
das Ministerium für Post- und Fernmeldewesen, 
das Amt für Wasserwirtschaft, 
das Amt für Kernforschung und Kerntechnik 

üben die Aufgaben gemäß § 4 mit Ausnahme des Abs. 2 
Ziff. 3 in ihrem Verantwortungsbereich aus. Abweichend 
davon können das Ministerium für Nationale Verteidi
gung, das Ministerium des Innern und das Ministerium 
für Staatssicherheit und ihre örtlichen Dienststellen 
Bausperren aus Gründen der staatlichen Sicherheit ver
hängen.

(2) Die im Abs. 1 genannten zentralen Staatsorgane 
können die Wahrnehmung ihrer bauaufsichtlichen 
Funktionen übertragen:
1. auf örtliche Dienststellen ihres Verantwortungsbe

reiches;
2. auf die Staatliche Bauaufsicht der Kreisbauämter im 

Einvernehmen mit dem zuständigen Rat.
(3) Beim Bau von Eisenbahnen, die nicht von der 

Deutschen Reichsbahn verwaltet werden (Klein-, Stra
ßen- und Anschlußbahnen), übt die Staatliche Bauauf
sicht der Bauämter die bauaufsichtlichen Befugnisse im 
Einvernehmen mit den Organen der Bahnaufsicht aus. 
Streitfälle werden gemeinsam vom Leiter der Staat
lichen Bauaufsicht im Ministerium für Bauwesen und 
dem Generalbevollmächtigten für Bahnaufsicht entschie
den. Wird keine Übereinstimmung erzielt, entscheidet 
der Generalbevollmächtigte für Bahnaufsicht bei Strek- 
ken, die von Fahrzeugen der Deutschen Reichsbahn be
fahren werden.

§ 4
Allgemeine Aufgaben der Staatlichen Bauaufsicht

(1) Die Staatliche Bauaufsicht hat die Bau Vorlagen, 
die ihr zur bauautsichtlichen Zustimmung oder zur Er
teilung von Baugenehmigungen vorgelegt werden, nach 
folgenden Gesichtspunkten zu kontrollieren:

i. die konsequente Wahrung der Plandisziplin;

2. die wirtschaftlichste bautechnische Lösung der Bau
aufgaben und Beachtung der Prinzipien strengster

• Sparsamkeit; 4
3. die Anwendung von Typen, Standards und der in

dustriellen Bauweise sowie der Takt- und Serien
fertigung;

4. die Erfüllung der in der städtebaulichen Bestäti
gung gestellten Forderungen;

5. die komplexe Durchführung von Baumaßnahmen 
und rechtzeitige Durchführung der Aufschließungs
maßnahmen und der Gemeinschafts- und Versor
gungseinrichtungen ;

6. die Ausschöpfung örtlicher Baustoffreserven;
7. die Einhaltung der Bestimmungen der Deutschen 

Bauordnung und anderer bautechnischer Bestim
mungen;

8. den Schutz des Straßen-, Orts- und Landschafts
bildes vor Verunstaltung durch bauliche Anlagen;

9. die Abwendung von Gefahren bei der Errichtung, 
der Veränderung oder dem Abbruch von baulichen 
Anlagen;

I 10. das Vorliegen der Zustimmungen zuständiger 
Dienststellen bei der Errichtung von Bauten in 
Schutzgebieten.

(2) Die Staatliche Bauaufsicht hat
1. Zustimmungen zu Bauanzeigen und Baugenehmi

gungen nur dann zu geben, wenn die im Abs. 1 ge
stellten Forderungen erfüllt bzw. durch Auflagen 
gesichert sind. Sie muß gegebene Zustimmungen 
und Baugenehmigungen zurückziehen, wenn sich 
durch spätere Maßnahmen Widersprüche zu den 
Forderungen des Abs. 1 ergeben;

2. bauaufsichtliche Abnahmen vorzunehmen. Sie hat 
dabei die Qualität der Bauausführung zu kontrol
lieren und Bauten stillzulegen, wenn das Leben und 
die Gesundheit der Bürger oder das sozialistische 
Eigentum gefährdet oder die Plandisziplin verletzt 
wird;

3. Bausperren über Gebiete zu verhängen, wenn sie 
gebietsplanerisch oder städtebaulich oder aus Grün
den der staatlichen Sicherheit erforderlich sind;

4. Genehmigungen für Abweichungen von Baubestim
mungen bei Entwurfslösungen und Bauausführun
gen zu erteilen, wenn diese volkswirtschaftlich be
gründet sind, das Einverständnis der Dienststellen 
vorliegt, deren Belange berührt werden, und die 
öffentliche Sicherheit nicht gefährdet wird. 
Genehmigungen für Abweichungen von technischen 
Werten von Baustoffen, deren Qualitätskontrolle 
dem Deutschen Amt für Material- und Warenprü
fung (DAMW) unterliegt, entscheidet dieses im Ein
vernehmen mit dem Amt für Standardisierung;

5. Zulassungen von Baustoffen, Bauelementen und 
Bauweisen auszusprechen und bei früher erteilten 
Zulassungen, die zu guten volkswirtschaftlichen 
Ergebnissen geführt haben, ihre Aufnahme in die 
entsprechenden Planteile des Planes „Neue Technik“ 
und die organisierte und obligatorische Einfüh
rung in die Produktion zu fordern;

6. Auflagen zur Verhinderung volkswirtschaftlicher 
Schäden zu erteilen;

7. Qualifizierungsmaßnahmen für Leiter und Mitar
beiter der Staatlichen Bauaufsicht und der Prüfstel
len einzuleiten und deren Zulassung auszusprechen.


